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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ruth Wald-
mann, Doris Rauscher, Franz Schindler, Horst Ar-
nold, Ilona Deckwerth, Volkmar Halbleib, Alexandra 
Hiersemann, Natascha Kohnen, Ruth Müller, Kathi 
Petersen, Hans-Ulrich Pfaffmann, Florian Ritter, 
Kathrin Sonnenholzner, Dr. Simone Strohmayr, An-
gelika Weikert, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Behandlung und Hilfe statt Zwang und Stigmati-
sierung – Für ein Bayerisches Psychisch-Kran-
ken-Hilfe-Gesetz, das seinen Namen auch ver-
dient! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ihren Entwurf 
für ein Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 
(Drs. 17/21573) auf der Basis der Ergebnisse des 
Runden Tisches (Drs. 17/2708), der Verbändeanhö-
rung sowie der gemeinsamen Anhörung der Land-
tagsausschüsse für Gesundheit und Pflege sowie für 
Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration 
vom 24.04.2018 grundlegend zu überarbeiten. 

Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu berück-
sichtigen: 

1. Ziele des Gesetzes sind die Achtung der Würde 
und der Persönlichkeitsrechte von Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung, der Kampf gegen 
die Stigmatisierung von Betroffenen und der Auf-
bau von verbindlichen Hilfs-, Behandlungs- und 
Präventionsangeboten. Zwangsmaßnahmen dür-
fen nur Ultima Ratio sein. 

2. Der Freistaat Bayern übernimmt die Finanzierung 
von Anlauf- und Betriebskosten der von den Be-
zirken einzurichtenden Krisendienste. 

3. Zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung sind 
im Gesetz gemeindepsychiatrische Steuerungs-
verbünde, kommunale Psychiatriekoordinatorin-
nen bzw. -koordinatoren und ein Landespsychiat-
riebeirat vorzusehen. 

4. Sozialpsychiatrische Dienste sind flächendeckend 
einzurichten und zu finanzieren. 

5. Die Partizipationsrechte der ehrenamtlichen Selbst-
hilfe sind zu präzisieren und ihre Finanzierung 
durch den Freistaat Bayern festzuschreiben. 

6. Die fachliche Aufsicht über die öffentlich-recht-
lichen Unterbringungen führt das zuständige 
Staatsministerium. Zur Bearbeitung von Patien-
tenanliegen werden an den Unterbringungsein-
richtungen Patientenfürsprecher und mindestens 
auf Bezirksebene unabhängige Beschwerdestel-
len eingerichtet. Die Rolle der Besuchskommissi-
onen wird gestärkt. Auf die Einrichtung von Unter-
bringungsbeiräten wird verzichtet. 

7. Unterbringungen werden ausschließlich in psychi-
atrischen Facheinrichtungen, nicht aber in Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe durchgeführt. 

8. Bei der Unterbringung von Kindern und Jugendli-
chen werden die Eltern oder Sorgeberechtigen 
nicht nur informiert, sondern in jedem Fall einbe-
zogen. 

9. Eine Unterbringung ist nur zulässig, wenn sich die 
Person in einem Zustand befindet, der die Ein-
sichts-, Steuerungs- und Urteilsfähigkeit erheblich 
beeinträchtigt. Mit der Einfügung dieses Kriteriums 
wird eindeutig festgestellt, dass es hier nicht um 
selbstbestimmte „Gefährder“, sondern um in ihrer 
Selbstbestimmung eingeschränkte psychisch 
kranke Menschen geht. 

10. Primäres Ziel einer Unterbringung ist nicht die 
Behebung von Gefahrenursachen durch Unter-
stützung und Behandlung der betroffenen Person. 

11. Die Polizei kann bei der Unterbringung einen Kri-
sendienst hinzuziehen. 

12. Sämtliche Bezüge und Analogien zum Bayeri-
schen Maßregelvollzugsgesetz und zum Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetz werden ersatz-
los gestrichen. Dies betrifft insbesondere die In-
formationsverpflichtung lokaler Behörden nach der 
Entlassung; Zwangsbehandlungen bei Gefahren 
für Dritte; Einschränkungen von persönlichem Be-
sitz, Besuchen und Außenkontakten; Vollzugslo-
ckerungen und Beurlaubungen sowie Durchsu-
chungen und Untersuchungen. Ziel muss die Un-
terbringung in offener Form und die möglichst ra-
sche Wiedereingliederung der Betroffenen in die 
Gesellschaft sein. Einschränkungen von Grund-
rechten müssen die Ausnahme bleiben. 

13. Für Zwangsbehandlungen wird ein Melderegister 
eingeführt. 

14. Die besondere Schutzbedürftigkeit von Gewalt 
betroffener Personen, insbesondere von häusli-
cher und sexualisierter Gewalt betroffener Frauen 
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in Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung 
ist zu berücksichtigen. 

15. Auf eine Regelung der Aktenführung zu unterge-
brachten Personen wird verzichtet. 

16. Auf die Einrichtung einer Unterbringungsdatei wird 
verzichtet. 

17. Die Kosten für die Unterbringung trägt der Frei-
staat Bayern. 

 

 

Begründung: 

Von allen psychisch Erkrankten in Bayern begeben 
sich jährlich ca. 135.000 Menschen freiwillig zu Diag-
nostik und Therapie in eine psychiatrische Klinik. Da-
von werden jährlich ca. 3.000 bis 4.000 Personen 
gegen ihren Willen einer Diagnostik oder Therapie 
zugeführt. Rund ein Drittel davon wird öffentlich-recht-
lich untergebracht. Bayern weist bundesweit die 
höchste Zahl an Unterbringungen auf. Der vorliegen-
de Gesetzentwurf der Staatsregierung negiert bislang 
nahezu vollständig die Vorarbeiten des Runden Ti-
sches zur Vorbereitung des Bayerischen Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG). Der vorliegende 
Entwurf zu einem PsychKHG genügt keineswegs den 
fachlichen Notwendigkeiten und den Vorschlägen des 
Runden Tisches und er bleibt hinter den einschlägi-
gen Regelungen in anderen Bundesländern zurück. 

Abzulehnen ist die Übernahme von Regelungen des 
Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 
zur Kontrolle der Kommunikation von untergebrachten 
Personen mit der Außenwelt. Sicherungsverwahrte 
Personen sind verurteilte Straftäter, die nach Auffas-
sung des Gerichts auch nach der Verbüßung ihrer 
Haftstrafe eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. 
Dies auch untergebrachten Personen in einer akuten 
psychischen Krise zu unterstellen, ist unzulässig und 
birgt erhebliche Gefahren der Stigmatisierung psy-
chisch kranker Menschen. 

Anstelle von mehr bürokratischen Strukturen in der 
Unterbringung durch eine Fachaufsichtsbehörde, Un-
terbringungsbeiräte oder eine Unterbringungsdatei 
sind mehr verbindlich geregelte Strukturen im Bereich 
von Schutz und Hilfe erforderlich, wie beispielsweise 
eine Benennung der regionalen Steuerungsverbünde, 
ein Landespsychiatriebeirat, die Einrichtung unabhän-
giger Beschwerdestellen, die Benennung und Aufga-
benbeschreibung für Patientenfürsprecher und eine 
Stärkung der Besuchskommissionen. Die Unterbrin-
gung muss deutlich stärker und vorrangig an Behand-
lung orientiert sein und die Merkmale moderner psy-
chiatrischer Versorgung berücksichtigen (Behandlung 
auf Augenhöhe, partizipative Entscheidungsfindung, 
Trialog, Einsatz von Strategien zur Complianceförde-
rung). 

 



 

17. Wahlperiode 15.05.2018 Drucksache 17/22189 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Ruth Waldmann, Doris Rauscher, Franz Schindler, Horst Arnold, 
Ilona Deckwerth, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Nata-
scha Kohnen, Ruth Müller, Kathi Petersen, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Florian Ritter, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Simone Stroh-
mayr, Angelika Weikert, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/22067 

Behandlung und Hilfe statt Zwang und Stigmatisierung – Für ein 
Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das seinen Namen 
auch verdient! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Ruth Waldmann
Abg. Kerstin Celina
Abg. Hermann Imhof
Abg. Kathrin Sonnenholzner
Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Dr. Karl Vetter
Abg. Claudia Stamm
Staatsministerin Kerstin Schreyer
Abg. Ulrich Leiner



Präsidentin Barbara Stamm: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ruth Waldmann, 

Doris Rauscher u. a. und Fraktion (SPD)

Behandlung und Hilfe statt Zwang und Stigmatisierung - Für ein Bayerisches 

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das seinen Namen auch verdient! 

(Drs. 17/22067) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 

Kerstin Celina u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Komplette Überarbeitung des Entwurfes des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes 

- für ein modernes entstigmatisierendes Hilfe-Gesetz für psychisch Kranke in 

Bayern (Drs. 17/22082) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache und darf Frau Kollegin Waldmann als erster 

Rednerin für die SPD-Fraktion das Wort erteilen. Bitte schön, Frau Kollegin.

Ruth Waldmann (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Wir müssen über diesen Gesetzentwurf für ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Ge-

setz dringend reden. Wir haben diesen Gesetzentwurf bereits in einer Ersten Lesung 

behandelt und werden noch in den Ausschüssen darüber beraten.

Es ist Dringlichkeit angezeigt, weil Ihr Entwurf bereits jetzt zu einem breiten Entsetzen 

geführt hat – nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in weiten Teilen der Bevölke-

rung. Dies ist nicht unbemerkt in einer kleinen Gruppe vor sich gegangen. Dieses brei-

te Entsetzen ist entstanden, obwohl Sie von Anfang an einen wirklich aufwendigen Be-

teiligungsprozess in die Wege geleitet haben. Es gab über etwa zwei Jahre hinweg 

einen Runden Tisch und Arbeitsgruppen, die sich mit allen relevanten und dringend 

nötigen Aspekten eines Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes intensiv befasst haben. Mit 

Experten aller Art, Betroffenen, Angehörigen, Juristen, behandelnden Ärzten und Ver-
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bänden hat sich eine breite Fachwelt Hoffnungen gemacht, dass es hier zu einer 

guten Regelung kommt.

Sie haben insofern Hoffnungen geweckt: Endlich werden Hilfen für psychisch Erkrank-

te festgeschrieben. Endlich werden Betroffene und Angehörige ernst genommen. End-

lich wird verstanden, dass es bei psychischen Erkrankungen um ein Thema aus der 

Mitte der Gesellschaft geht, und endlich kommen wir zu dem Ziel, dass die in Bayern 

übergroße Anzahl von Unterbringungen reduziert werden soll.

Dieser Runde Tisch hat sich auf Eckpunkte geeinigt. Es ist keine Selbstverständlich-

keit, dass sich sowohl die Klinikärzte als auch die Betroffenen, die Pfleger ebenso wie 

die Vertreter der Justiz, am Ende auf wichtige wesentliche Eckpunkte eines solchen 

Gesetzes verständigen konnten. Allerdings findet sich fast keiner dieser Eckpunkte in 

diesem Gesetzentwurf wieder. Man fragt sich, was das soll.

(Beifall bei der SPD)

Es scheint beinahe wurscht zu sein, ob Sie Ihre Kommissionen vor oder nach der Ge-

setzesberatung einberufen, da Sie die Ergebnisse sowieso ignorieren. Die sehr massi-

ve Kritik kann für Sie nicht überraschend gewesen sein, weil die Beteiligung von An-

fang an vorhanden war und Ihnen die Meinung der Experten dargelegt wurde. Vor 

zwei Wochen gab es eine große Expertenanhörung der Ausschüsse für Arbeit und So-

ziales, Jugend, Familie und Integration sowie für Gesundheit und Pflege. Damals ver-

traten die Experten eine einhellige Meinung. Es waren also keine Unbedarften und Ir-

regeleiteten, sondern zuständige Fachleute, die Ihnen die Leviten gelesen haben. 

Ähnlich wird es auch in der Verbändeanhörung auf Ministerialebene gewesen sein.

Wir haben deswegen in unserem Dringlichkeitsantrag die dringendsten Punkte zusam-

mengefasst. Wenn Sie meinen, mit den angekündigten Aufweichungen sei bereits 

alles gut, haben Sie den Experten und Beteiligten wieder nicht richtig zugehört. Das 

darf es wohl nicht sein.
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(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Ohne die folgenden zentralen Punkte kann es nicht zu einem guten Gesetz kommen: 

Es muss ein Hilfegesetz sein, und es muss sich um schnelle, professionelle und flä-

chendeckende Hilfen handeln. Die Krisendienste müssen aufgebaut werden, und dazu 

bedarf es der Bereitstellung von Mitteln für die Anlauf- und Betriebskosten. Die sozial-

psychiatrischen Dienste müssen flächendeckend aufgebaut und finanziert werden. Die 

Partizipationsrechte der Betroffenen und der Angehörigen sind festzuschreiben. Es 

muss natürlich klar sein, dass Unterbringungen nur in Fachkliniken, jedoch nicht in 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen stattfinden. Es 

kann nicht sein, dass man diese Einrichtungen zu Wegsperranstalten machen will.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Eine Unterbringung darf nur zulässig sein, wenn sich die betroffene Person wirklich in 

einem Zustand jedweder Einsichts-, Steuerungs- und Urteilsunfähigkeit befindet, wenn 

sie also erheblich beeinträchtigt ist. Fügt man dieses Kriterium in den vorliegenden 

Gesetzentwurf ein, wird deutlich, dass es sich hier nicht um selbstbestimmte Gefähr-

der, also um gefährliche Menschen handelt, sondern um Personen, die in der Selbst-

wahrnehmung und Selbstbestimmung eingeschränkt sind. Nur um diesen Personen-

kreis darf es bei der Unterbringung gehen.

Übrigens enthält die Nummer 10 unseres Dringlichkeitsantrags einen Fehler, weil das 

schöne Wort "nicht" nicht gestrichen wurde. Das primäre Ziel einer Unterbringung 

kann nur die Behebung von Gefahrenursachen durch die Unterstützung und Behand-

lung der betroffenen Person sein. Nur dadurch kann möglichen Gefahren entgegenge-

wirkt werden.

Wichtig ist auch folgender Aspekt: Eigentliches Ziel war die Reduzierung der Anzahl 

von Unterbringungen. Im Gesetzentwurf steht bereits, dass mit einem Anstieg der Gut-

achten und somit der Kosten zu rechnen sein wird, und zwar von Gutachten nicht 

durch den behandelnden Arzt, sondern durch dritte Gutachter, die bei den Kreisver-
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waltungsbehörden und Landratsämtern angesiedelt werden. Das heißt, dass jemand, 

der sich im Moment in einer Krise befindet, durch einen fremden, ihm unbekannten 

Arzt auf die Schnelle beurteilt wird, also nicht von dem über Jahre behandelnden Arzt. 

Das führt zu ganz anderen Ergebnissen.

Stattdessen müssen wir natürlich klären, wie die psychiatrischen Krisendienste einzu-

beziehen sind. Insofern hätte sich mit diesem Gesetzentwurf eine große Chance ge-

boten. Leider haben Sie diese Chance nicht nur vertan, sondern mit diesem Gesetz-

entwurf einen großen Schaden angerichtet.

Ich begleite den Prozess, wie man die Psychiatrie modernisieren und entstigmatisie-

ren und wie man eine ambulante Versorgung schaffen kann, seit über 20 Jahren, näm-

lich seit über 15 Jahren als Bezirksrätin, als Geschäftsführerin im Wohlfahrtsverband 

und jetzt als Abgeordnete. Wir haben ebenso behutsam wie kraftvoll – bezüglich der 

Arbeit im Bezirk Oberbayern zum großen Teil gemeinsam – ein ambulant-komplemen-

täres Versorgungssystem aufgebaut; das heißt, weg von den Verwahranstalten und 

hin zu einer modernen Psychiatrie. Bei den Betroffenen, den Angehörigen und der 

Fachwelt sind Vertrauen gewachsen und verlässliche Kooperationen entstanden. Das 

alles ist durch das Ignorieren sämtlicher Expertenmeinungen und durch diesen Ge-

setzentwurf massiv enttäuscht worden.

Wir wissen heute, dass circa ein Drittel der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens ein-

mal eine psychische Krise hat. Sehr oft handelt es sich um depressive Störungen. Wir 

reden hier nicht von irgendeinem kleinen Teil der Bevölkerung. Deswegen ist die Em-

pörung so groß.

Ich kann in der kurzen Zeit nicht auf alle 17 Einzelpunkte eingehen. Alle diese 

17 Punkte, die Expertenmeinungen und Ergebnisse von Diskussionen der letzten 

zweieinhalb Jahre, sind die Grundvoraussetzung für ein gutes Gesetz.Nur dann hat es 

Sinn, an einem solchen Gesetz weiterzuarbeiten. Wenn Sie das nicht aufnehmen wol-

len, dann kommt es nicht zu einem tragfähigen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das 
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diesen Namen verdient. Die Grundhaltung dieses Gesetzentwurfes ist nach wie vor, 

dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung potenzielle Gefährder seien. Das 

stimmt schlicht und ergreifend nicht. Es gibt nämlich viel mehr gefährliche Menschen, 

die nicht an einer psychischen Erkrankung leiden, als gefährliche Menschen mit psy-

chischer Erkrankung. Eine Gleichsetzung von gefährlich und psychisch krank ist völlig 

unzulässig. Wir brauchen eine strikte Trennung und keine Melderegister. Lediglich für 

Zwangsbehandlungen brauchen wir Melderegister; darauf warten wir schon lange.

(Beifall bei der SPD)

Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden oder mit Krisen zu kämpfen 

haben, brauchen Hilfe und keine Melderegister, auch nicht durch die Hintertür bei den 

Entlassungen. Wir werden das sehr konstruktiv und kritisch weiter begleiten und bitten 

Sie, in sich zu gehen. Man fragt sich: Wo ist die Meinung der Fachministerien eigent-

lich geblieben? – Sie waren doch bei den Expertenanhörungen anwesend und an den 

Prozessen beteiligt. Man fragt sich: Haben Sie sich nicht durchsetzen können, oder 

war dieser Prozess von vornherein nur ein Feigenblatt? – Die Antwort möchte man an 

dieser Stelle gerne erhalten.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Jetzt hat Frau Kollegin 

Celina das Wort. Bitte schön.

Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Ich freue mich, dass die Kollegen der SPD diesem wichtigen Thema 

einen Platz im Plenum geschaffen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, 

bei Ihnen dagegen herrscht Funkstille, seit die Experten in der Anhörung am 24. April 

ein vernichtendes Urteil über den bisher vorliegenden Gesetzentwurf der CSU-Allein-

regierung gefällt haben.
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Herr Seidenath – ich sehe ihn jetzt nicht – hatte versucht, dem Ganzen bereits vor der 

Expertenanhörung die Spitze zu nehmen, und zwar aus gutem Grund: Am Tag der Ex-

pertenanhörung, am 24. April, wurden nämlich die ersten 92.000 Unterschriften gegen 

den stigmatisierenden und kriminalisierenden Gesetzentwurf der CSU-Regierung an 

den Bayerischen Landtag übergeben. Diese Unterschriften wurden innerhalb weniger 

Tage gesammelt. Inzwischen gibt es über 112.000 Unterschriften gegen diesen Ge-

setzentwurf.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, dass dieser Gesetzentwurf so viele be-

troffene Reaktionen auslösen würde, damit hatten Sie sicher nicht gerechnet. Lange 

hat er im Ministerium oder im Nirwana vor sich hin geschlummert, dann kam der knall-

harte, innenpolitische und stigmatisierende Gesetzentwurf. Frau Schreyer, Sie haben 

als neue Sozialministerin sofort, quasi als erste Amtshandlung wesentlichen Ände-

rungsbedarf im Unterbringungsteil signalisiert. Die geplanten Änderungen umfassen 

Punkte, die am stärksten hervorstechen. Das ist beispielsweise die stigmatisierende 

Unterbringungsdatei, die den Menschen Angst macht. Die Menschen haben Angst, bei 

der Polizei gemeldet und stigmatisiert zu werden. Aber die Bedenken der Experten 

gingen weit über diese Punkte hinaus. Thomas Kallert, der Ärztliche Direktor der Ge-

sundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, sagte wörtlich: "In dieser Form krimi-

nalisiert und stigmatisiert das Gesetz psychisch kranke Menschen."

Die Folge ist, dass das komplette Gegenteil bewirkt wird. Menschen werden sich zu-

rückziehen, weil sie Angst haben, Hilfe zu holen.

Das Ziel des Landtagsbeschlusses war es jedoch, den Menschen Hilfe anzubieten 

und einen guten Krisendienst einzurichten. Ziel war es, ein vorbildliches Psychisch-

Kranken-Hilfe-Gesetz zu schaffen. Genau das ist es eben nicht. Das wird es auch 

nicht durch einzelne Änderungen.

Sehr geehrte Frau Ministerin, ich schätze wirklich Ihr Bemühen, zu retten, was zu ret-

ten ist. Als der Gesetzentwurf gemacht worden ist, waren Sie noch keine Ministerin. 
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Sie sind vom Fach. Genau deswegen werden Sie verstehen, dass wir, die GRÜNEN, 

befürchten, dass an diesem Gesetzentwurf nichts mehr zu retten ist. Der Gesetzent-

wurf atmet in jeder Hinsicht den Unterbringungsgeist des vergangenen Jahrhunderts. 

Er behandelt kranke Menschen, Menschen mit Depressionen und Menschen, die Hilfe 

brauchen, in vieler Hinsicht wie Straftäter. Deswegen dürfen diese Punkte nicht im Ge-

setzentwurf enthalten sein. Deshalb muss jeder Bezug zum Maßregelvollzugsgesetz 

aus dem Gesetzentwurf gestrichen werden.

Da der Gesetzentwurf so viele Mängel enthält, sind wir für eine komplette Überarbei-

tung und ein neues, modernes PsychKHG. Die Überarbeitung soll auf Basis der Ex-

pertenanhörung und auf Basis des Runden Tisches erfolgen. Es muss klar sein, was 

der Hilfeteil alles umfassen soll. Fachliche, flächendeckende Änderungen im Krisenfall 

und die Vermeidung von Unterbringung müssen geklärt sein. Auch die Frage, wie Hilfe 

für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen aussehen soll, muss beantwortet wer-

den. Wir wollen die Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe und Partizipationsrechte. 

Wir wollen, dass klar benannt wird, für welche Gruppen das Gesetz Anwendung fin-

det. Wir wollen wissen, wie genau die Voraussetzungen für die öffentlich-rechtliche 

Unterbringung aussehen sollen. Die sprachliche Gesamtbearbeitung des Textes ist 

überfällig. Die Unterbringungsdatei muss komplett wegfallen und vieles mehr. Wir, die 

GRÜNEN, und die SPD haben die einzelnen Punkte aufgelistet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns kann erkranken. Jeder von uns kennt 

jemanden, der psychisch erkrankt ist. Nehmen Sie sich zurück. Ziehen Sie den Ge-

setzentwurf zurück! Greifen Sie die roten Linien auf, die wir und die SPD mit unseren 

Dringlichkeitsanträgen ins Plenum eingebracht haben. Nur dann kann es ein gutes 

Gesetz werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die CSU-Fraktion darf ich dem Kol-

legen Imhof das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege.
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Hermann Imhof (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kolle-

gin Waldmann, in der Tat haben Sie ganz zu Recht kritische Punkte benannt, die auch 

Gegenstand der Anhörung gewesen sind. Ich werde gleich darauf eingehen. Dumm 

wäre jemand – ich beziehe das jetzt nur auf mich –, der derart konkrete Kritikpunkte 

nicht ernst nehmen würde. Das tun wir aber. Wir nehmen die meisten Anregungen 

ernst. Als Fraktion befinden wir uns natürlich noch in Gesprächen. Wir, die CSU-Frak-

tion, wollen alle Anregungen und Gesichtspunkte aufnehmen, die angesprochen wor-

den sind und substanziell bewegt werden müssen, um in einigen Wochen und Mona-

ten zu einem modernen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz zu kommen. Das wollen wir 

alle. Wir wollen das über die Parteigrenzen hinweg. Das wird auch gelingen, da bin ich 

sehr optimistisch. Uns wird das in weiten Teilen gelingen, auch wenn es Kompromisse 

geben muss. Das ist überall der Fall.

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, deshalb ist es ein fataler Fehler, dass 

Sie uns jetzt bitten, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. Somit wissen Sie bereits, wie 

ich mich Ihrem Antrag gegenüber verhalten werde: Ich lehne Ihren Antrag komplett ab. 

Die Menschen draußen warten schon seit so langer Zeit darauf, dass dieses Gesetz 

Wirklichkeit wird. Wenn das Gesetz jetzt nicht angepackt wird, dann wird es in dieser 

Legislaturperiode und vielleicht auch in der nächsten keine Wirklichkeit werden. Ich 

lasse mich auf Ihre Argumentation im Antrag, der in einzelnen Punkten dem SPD-An-

trag ähnelt, nicht im Detail ein. Sie wollen, dass wir den Gesetzentwurf zurückziehen. 

Das tun wir garantiert nicht. Das wäre fatal und verkehrt.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich war als Patienten- und Pflegebeauftragter 

mit meiner Geschäftsstelle an der Entstehungsgeschichte des Gesetzes beteiligt. Die 

Geschäftsstelle war in allen Sitzungen des Runden Tisches zugegen. Wir haben die 

engagierten Beiträge der Betroffenen, der Angehörigen und der Selbsthilfe in Mittel-

franken – da komme ich her – angehört. Die Selbsthilfe in Mittelfranken leistet seit 25 

Jahren hervorragende Arbeit. Allen Beteiligten, die den Dialogprozess mitgestaltet 

haben, darf ich sagen: Fantastisch, wie sie das gemacht haben. Aus ihrer eigenen Be-
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troffenheit und aus ihren tiefen Sorgen heraus haben sie eine großartige Arbeit geleis-

tet.

Kolleginnen und Kollegen, einen derartigen Dialogprozess erleben wir nicht jedes 

Jahr. Wir erleben einen solch tiefen Dialogprozess im Landtag auch kaum einmal wäh-

rend der Legislaturperiode. Deshalb gilt allen, die sich derart stark eingebracht haben, 

Dank, Respekt und Anerkennung. Wir, die CSU-Fraktion, sind froh und dankbar dafür, 

dass die Bayerische Staatsregierung und Frau Ministerin Schreyer an vorderster Stelle 

noch am Tag der Anhörung die Dinge in die Hand genommen haben. Sie haben den 

entscheidenden Akteuren Möglichkeiten gegeben, auch gleich am Tag danach, die 

Anliegen nochmals darzulegen. Ich war dabei und hatte das Gefühl, dass sich die Ak-

teure ernst genommen und angenommen gefühlt haben. Ich hatte das Gefühl – hier 

habe ich ein anderes Empfinden als die Oppositionsparteien –, dass die Akteure den 

nächsten Wochen zu Recht mit großem Optimismus und großen Hoffnungen entge-

gensehen.

Wir, die Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, tragen unseren Anteil dazu bei. 

Melanie Huml, die Ministerin für Gesundheit und Pflege, war auch sehr engagiert. Un-

umstritten ist der Hilfeteil mit den Krisendiensten. Wenn wir diese wie geplant auf den 

Weg bringen, dann werden sie auch über die Landesgrenzen hinaus zum Vorbild wer-

den. Sie werden nämlich auch finanziell sehr gut ausgestattet.Das gehört dazu. Wenn 

man A sagt, muss man auch B sagen. Wir wissen, dass das eine Menge Geld kostet. 

Meine Fraktion ist sich gemeinsam mit unseren Haushältern und auch mit dem Minis-

terpräsidenten einig, dass die Gelder, die wir hierfür brauchen, auch zur Verfügung 

stehen.

Wir werden Präventionsstellen als Anlaufstellen für Menschen einrichten, die aufgrund 

einer schizophrenen Erkrankung oder einer schweren Persönlichkeitsstörung zu Ge-

walttaten neigen. Damit tragen wir dazu bei, diesen Menschen frühzeitig zu helfen, mit 

dem Ziel, Gewalttaten und eine öffentlich-rechtliche Unterbringung zu verhindern.
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Auch hier engagiert sich der Freistaat in Millionenhöhe. Ich persönlich glaube, dass 

dieses Gesetz – ich sage das grundoptimistisch – zum Meilenstein der Psychiatriepoli-

tik unseres Landes werden kann. Da bin ich ganz sicher.

Natürlich müssen wir auch die Details regeln, was die öffentlich-rechtliche Unterbrin-

gung angeht. Das ist uns vom Gesetz her vorgegeben. Da bleibt uns keine andere 

Wahl. Wir brauchen klare Regeln für die Betroffenen, für die Angehörigen, für die Be-

handelnden, aber auch für die Sicherheitsbehörden. Deswegen wollen wir mit diesem 

Gesetz das Unterbringungsrecht modernisieren und es transparent und für die Betrof-

fenen rechtssicher machen. Deswegen wollen wir auch klare Regelungen in Bezug 

auf die Zwangsmaßnahmen schaffen. Da ist die konsequente Verankerung des Rich-

tervorbehalts in unser aller Interesse. Das halte ich für ganz wichtig.

Wir werden im Duktus dieses Gesetzes deutlich machen, dass die Heilung und die 

Besserung genauso wichtige Ziele sind wie die Abwehr von Gefahren für die Bevölke-

rung.

Das war ein von der Fachwelt und Kollegen stark beanstandeter Teil des Entwurfs. Ich 

denke nur an die Frage der Stigmatisierung. Wir werden die Unterbringungsdatei aus 

dem Gesetzentwurf streichen; denn uns ist der Schutz der Daten von öffentlich-recht-

lich untergebrachten Menschen sehr wichtig.

Menschen mit psychischen Schwierigkeiten sollen sich trauen, fachliche Hilfe anzu-

nehmen. Wir werden dieses Gesetz deshalb ganz klar vom Maßregelvollzugsgesetz 

trennen. Ich weiß, dass das ein Stück weit mit der Sprache und dem Umgang zu tun 

hat, den wir pflegen. Kolleginnen und Kollegen, das gilt allen Adressaten: Hier ist 

höchste Sensibilität gefragt, allerhöchste Sensibilität!

Wir werden die Vorgabe zur doppelten Aktenführung aus dem Gesetzentwurf strei-

chen und durch eine Regelung ersetzen, die für die Kliniken ohne großen, neuen bü-

rokratischen Aufwand in der Praxis und ohne große Aufwendungen umsetzbar ist.
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Wir werden die Besuchskommissionen erhalten und nicht durch Unterbringungsräte 

ersetzen. Stattdessen werden wir diese Besuchskommissionen ein ganzes Stück wei-

terentwickeln. Dazu brauchen wir allerdings noch die Gespräche mit den Experten.

Die Anhörung hat uns gezeigt, dass die Sorgen und Nöte der Menschen, aber auch 

die Irritationen, die dadurch ausgelöst wurden, berechtigt sind.

Deswegen muss es darum gehen, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. 

Selbstverständlich wollen wir die Selbsthilfe bedeutend stärken und einbinden. Das ist 

auch die Forderung in Ihren Anträgen. Das muss selbstverständlich geschehen, und 

zwar auch in finanzieller Hinsicht.

Deswegen sollen die Selbsthilfe in der Vorsorgeplanung und die Weiterentwicklung 

psychiatrischer Therapiekonzepte eng einbezogen werden.

Wir wollen auf die Erfahrung und Praxis der Selbsthilfeverbände unter keinen Umstän-

den verzichten, sondern sie sogar stärker als angedacht einbeziehen.

Wenn Sie das Engagement der Selbsthilfegruppen kennen, dann sehen Sie, von 

welch unschätzbarem Wert es ist. Ich weiß nicht, welchen vielfachen Aufwand wir hät-

ten, wenn wir nur professionelle Beratungsstellen einrichten würden, selbst wenn das 

Geld vorhanden wäre.

Lassen Sie mich noch auf die Nummer 17 Ihres Antrages kurz eingehen. Sie fordern, 

der Freistaat solle die vollen Kosten der Unterbringung tragen. Das lehnen wir ab, 

denn es gibt vorrangige Kostenträger, zum Beispiel die Sozialversicherungsträger 

oder die Kommunen, die mit beteiligt werden müssen. Der Freistaat wird allerdings 

eine ganz erhebliche finanzielle Verantwortung tragen.

Ich weiß, dass die SPD in einigen Fragen, wie der der vollen Kostenübernahme oder 

in einigen anderen Dingen, nicht ganz mit unseren Vorstellungen übereinstimmt. Inso-

fern können wir den Antrag heute nicht annehmen. Kollegin Sonnenholzner, Kollegin 

Waldmann und Kollegin Celina, vielleicht rücken Sie von Ihren Dringlichkeitsanträgen 
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ab und streben an, dass wir in den kommenden Wochen miteinander, mit den Verbän-

den und den Bezirken, die sich großartig eingebracht haben, ein Gesetz verabschie-

den, von dem wir dann im Sommer sagen können: Das ist ein Schritt nach vorn, das 

bringt die Menschen nach vorne, es ist eine Gesetzgebung, die bundesweit Vorbild-

charakter hat. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr Kollege. Bleiben Sie bitte am Red-

nerpult, wir haben zwei Zwischenbemerkungen. Zunächst hat die Kollegin Sonnen-

holzner das Wort. Bitte sehr.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Kollege Imhof, 

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wie um die Eckpunkte dieses Gesetzent-

wurfs gerungen wurde. Auch wir hier im Parlament haben um diese Vorlage gerungen. 

Es ist deshalb der SPD durchaus wichtig, zu sagen, dass das Ganze richtig und auch 

wichtig war. Ich glaube, es wäre ein starkes Zeichen dieses Parlaments, wenn wir uns 

heute darauf verständigten, diese Linie weiter beizubehalten und zu sagen: Wir wollen 

mit unserer Zustimmung zu diesem Antrag der SPD noch einmal zeigen, dass uns das 

Thema am Herzen liegt.

Zu Recht haben Sie festgestellt, dass Kompromisse gemacht werden müssen. Das 

geschah in der Vergangenheit, und wir werden es auch jetzt tun. Ich biete Ihnen in Ab-

sprache mit der Kollegin Waldmann jetzt schon an, den Punkt 17, den Sie konkret an-

gesprochen haben, zu streichen.

Und wenn Sie noch andere Dinge haben, sind wir gerne bereit, darüber zu reden; 

denn es ist uns sehr wichtig, dieses Thema noch in dieser Legislaturperiode über die 

Bühne zu bringen. Und selbst wenn es nur zwei oder drei Punkte aus unserem Antrag 

sind, sind wir gerne bereit, darüber noch einmal nachzudenken.
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Zum Antrag der GRÜNEN möchte ich Folgendes sagen: Uns geht es ähnlich. Zurück-

ziehen und neu schreiben ist tatsächlich zu viel. Sie haben gemeint, der Duktus solle 

geändert werden. Wir werden uns also beim Antrag der GRÜNEN enthalten, weil wir 

zwar die Ideen sehen, die dahinterstehen, den Weg allerdings nicht für richtig halten.

(Beifall bei der SPD)

Hermann Imhof (CSU): In ganz zentralen Punkten, die auch von den GRÜNEN auf-

gelistet worden sind, finden wir Übereinstimmung über die Parteigrenzen hinweg. Das 

ist keine Frage.

(Zuruf von der SPD)

Nun ja, ich stehe hier vorne auch nicht ganz autorisiert, jedem einzelnen Punkt zuzu-

stimmen.

(Weitere Zurufe von der SPD)

Wenn so etwas machbar und möglich ist, bin ich gerne dazu bereit, die entsprechen-

den Punkte noch zu beraten.

Ich weiß nicht, ob wir den Punkt jetzt behandeln können, Frau Präsidentin. Da brau-

che ich Ihren Rat, ob ich jetzt schon die Ablehnung deklarieren muss.

Präsidentin Barbara Stamm: Ich wüsste schon einen Rat, aber das müssen Sie mit 

Ihrer Fraktion abstimmen.

(Allgemeine Heiterkeit)

Hermann Imhof (CSU): Wenn das aus formalen Gründen kein Problem für die Kolle-

ginnen und Kollegen ist, halte ich mich jetzt nicht für den Formalonkel, der sich hin-

stellt und sagt: Geht leider nicht. Wir lehnen trotzdem ab. Sie kennen mich. Ich bin ein 

ganzes Stück weit flexibel und möchte eigentlich sehr gerne mit den Kolleginnen und 

Kollegen meiner Fraktion Rücksprache halten. Ich denke, es ist eine Frage des Res-
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pekts, die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier ebenfalls engagieren, einzubin-

den.Wenn wir hier einen Weg finden, diesen Antrag jetzt nicht zu verabschieden – ich 

sehe hier kein verneinendes Kopfschütteln –, dann würde ich ihn gerne gehen. Aber 

ich kenne die Gepflogenheiten nicht so im Detail, als dass ich mich auf dieses Terrain 

begeben könnte. Ich schaue gerade den Vorsitzenden des sozialpolitischen Aus-

schusses an und sehe nach, ob er mir freundlich zunickt.

(Joachim Unterländer (CSU): Meine Grundfreundlichkeit dir gegenüber!)

Präsidentin Barbara Stamm: Gut, vielen Dank. – Jetzt darf ich das Wort für eine wei-

tere Zwischenbemerkung Frau Kollegin Celina übergeben. Bitte.

Kerstin Celina (GRÜNE): Herr Kollege Imhof, wir als Fraktion der GRÜNEN haben 

2014 einen Gesetzentwurf für ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz eingebracht. Er war 

ein wesentlicher Grund, warum sich der Landtag auf den Weg gemacht hat, endlich 

gemeinsam ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz zu entwickeln. Nach unserem Ge-

setzentwurf gab es den Beschluss, ein Hilfegesetz zu entwickeln. Allen Fraktionen war 

klar, dass wir ein Hilfegesetz wollen. Der Hilfegesetzteil, den Sie erläutert haben, ist 

absolut wichtig, richtig und notwendig. Er ist ein bisschen kurz. Man kann drüber strei-

ten, was im Gesetzestext stehen muss und was in irgendwelchen Ausführungsvor-

schriften stehen muss; aber wir alle wollen den Hilfeteil. Problematisch ist doch der 

Unterbringungsteil und der Tenor in diesem Unterbringungsteil. Dieser Tenor ist nicht 

akzeptabel. Deswegen hat der große, massive Protest der Betroffenen auch bei der 

Staatsregierung Bedenken ausgelöst.

Ich habe Ihre Rede genau verfolgt und hatte immer das Gefühl, Sie reden als Patien-

tenbeauftragter der Staatsregierung,

(Hermann Imhof (CSU): Bin ich auch, ja!)

weil Sie so viele Bedenken wahrnehmen. Aber eigentlich sollten Sie als Angehöriger 

der CSU-Fraktion mir erklären, warum seit der Expertenanhörung Funkstille herrscht. 
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Tatsächlich sind die Abgeordneten irgendwann dafür zuständig, das Gesetz zu be-

schließen. Seit der Expertenanhörung höre ich, dass es Änderungen geben soll. Ich 

habe aber noch keinen Änderungsantrag gesehen. Ich werde ihn vielleicht einen Tag 

vor der Ausschusssitzung sehen. Das empfinde ich als Funkstille und nicht als das, 

was man für einen gemeinsamen Gesetzentwurf braucht, der dazu führen soll, dass 

genau diese stigmatisierenden, kriminalisierenden Bereiche rausgenommen werden. 

Da fehlt mir das Handeln der CSU-Fraktion, das ich hier erwarte. Seit der Expertenan-

hörung ist Funkstille.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Imhof, bitte schön.

Hermann Imhof (CSU): Frau Kollegin, Sie haben es mitbekommen: Wir waren von A 

bis Z dabei. Ich habe das in meinen ersten Sätzen benannt, dass es da durchaus ein 

reflektives Nachdenken gab. Ich würde behaupten, der Ministerpräsident hat die Dra-

matik klar erkannt und in seiner Kabinettssitzung eindeutig die Aussage getroffen, 

dass entscheidende Nachbesserungen erfolgen müssen. Deswegen war dann, wenn 

Sie die Stimmung in der Anhörungsrunde so erfühlt haben wie ich, das schwierigste 

Thema raus, weil man natürlich wusste: Wir haben eine Zusage gemacht. Herr Seide-

nath hat ja kurz eingebracht, dass wir in diesen entscheidenden Punkten, bei der Stig-

matisierung angefangen über die Fragen Augenhöhe, Heilung und Sicherheitsabwehr, 

Änderungen wollen. In diesem Moment mussten wir uns nicht mehr ganz groß positiv 

oder negativ zu Wort melden. Für uns war klar: Wir machen uns auf den Weg. Jetzt 

sind einige Wochen vergangen, und ich kann Ihnen nur sagen: Ob das die Bezirke 

sind, ob das die Chefärzte der Kliniken sind, ob das die Selbsthilfegruppen sind, ich 

bekomme jeden Tag völlig andere Rückmeldungen, und zwar positiver Art. Man ver-

traut darauf, dass aus diesem Gesetz – ich sage es einfach mit diesen Worten, ich bin 

kein Jurist – ein vernünftiges Gesetz wird. Das traue ich mich bei dieser Gelegenheit 

an dieser Stelle zu sagen. Da müssten Sie jetzt sagen, Sie ziehen Ihren Dringlichkeits-

antrag zurück,
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(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Wir wissen ja gar nicht, was ihr bringt!)

oder ihr korrigiert ihn und vertraut darauf, dass wir vier Parteien das Ganze miteinan-

der gut hinbekommen, trotz all der unterschiedlichen Tendenzen, die es noch gibt. Ich 

weiß nicht, was Sie tun werden.

(Der Redner wendet sich zum Pult der Präsidentin)

Eine neue Präsidentin.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Genau, und die zwei Minuten sind auch schon 

um.

Hermann Imhof (CSU): Jetzt ist die Präsidentin der GRÜNEN oben vertreten. Ich 

wollte auch vom Protokoll her darum bitten, mitzuteilen, ob es solche Wege gibt, liebe 

Frau Gote. Sie wissen ja – –

(Barbara Stamm (CSU): Nein, gibt es nicht!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich bin jetzt die Präsidentin, Herr Kollege Imhof.

Hermann Imhof (CSU): Sie sind die Präsidentin.

(Alexander König (CSU): Keine Dialoge, bitte!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ja, im Moment bin ich die Präsidentin. Genau in 

dieser Rolle

Hermann Imhof (CSU): Liebe Frau Präsidentin – –

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: muss ich Ihnen leider sagen, dass Ihre Zeit jetzt 

um ist.

(Alexander König (CSU): Bitte zum Plenum sprechen, Herr Kollege!)
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Hermann Imhof (CSU): Gibt es diesen Weg, dass ich mich jetzt an dieser Stelle nicht 

abschließend erkläre?

(Zurufe von der CSU und der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Kollege Imhof, Sie müssten jetzt bitte zum 

Schluss kommen!

Hermann Imhof (CSU): Gibt es nicht. – Also, meine Damen und meine Herren, das 

nehme ich hin und respektiere ich so. Wenn es diesen Weg nicht gibt, wie mir signali-

siert wird, dann lehne ich die beiden Anträge so, wie sie vorliegen, ab. Ich dachte, da 

gäbe es einen Weg.

(Zuruf der Abgeordneten Ingrid Heckner (CSU) – Markus Rinderspacher (SPD): 

Sehr schön! Da lebt der Parlamentarismus!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Kollege Imhof, Sie haben jetzt drei Minuten 

lang auf die Zwischenbemerkung geantwortet. Sie müssen sie jetzt beenden. Fertig?

Hermann Imhof (CSU): Fertig.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Fertig, gut. Okay.

Hermann Imhof (CSU): Anträge abgelehnt.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Dann vielen Dank, Herr Kollege Imhof.

(Beifall bei der CSU)

Nächster Redner ist der Kollege Dr. Vetter. Bitte schön.

(Markus Rinderspacher (SPD): Herr Imhof, Sie haben ja lauter Hardliner da vorne 

sitzen! Da kommen Sie nicht durch! – Unruhe – Glocke der Präsidentin – Anhal-

tende Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Herr Kollege Dr. Vetter, ich glaube, ruhiger wird es nicht.
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Dr. Karl Vetter (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Kollege Imhof, 

setz dich mal hin! – Nachdem ich den Kollegen Hermann Imhof persönlich ansprechen 

möchte, bitte ich um Aufmerksamkeit. Lieber Kollege Imhof, das, was Sie heute hier 

geboten haben, war für mich wieder einmal beeindruckend, weil ich Sie so kenne. Sie 

machen das hervorragend. Sie versuchen, Dinge aus den Problemen herauszureden. 

Man muss genau hinhören. Der Tenor Ihrer Rede war, Sie würden ja gerne, Sie haben 

die Expertenanhörung angehört, aber – und das haben Sie wortwörtlich gesagt – Sie 

müssen das erst noch in der Fraktion besprechen und mit ihr absprechen.

Das ist unser Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das genau ist unser 

Problem bei diesem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. Ich glaube, dass wir in den 

nächsten Wochen und Monaten die Weichen für die Behandlung psychisch Kranker in 

Bayern stellen werden. Das vorgelegte Gesetz, und von dem muss man ausgehen, ist 

nach wie vor kein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, sondern ein Gesetz zur Gefahren-

abwehr, Kolleginnen und Kollegen, und zur Bekämpfung von Gewalttätern. So möchte 

ich es einfach mal ausdrücken.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich spreche vom aktuell vorliegenden Gesetzentwurf der Staatsregierung. Ein Bei-

spiel: Sie wollen mehr Sicherheit. Natürlich, jeder will mehr Sicherheit. Aber mit die-

sem Gesetzentwurf, wenn er so gekommen wäre, Kolleginnen und Kollegen, hätten 

wir in Bayern weniger Sicherheit erreicht. Warum? – Zum Beispiel die Unterbringungs-

datei, die fünf Jahre gespeichert werden sollte, hätte zweifellos zu einer noch größe-

ren Stigmatisierung der psychisch Kranken beigetragen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Durch Stigmatisierung psychisch kranker Menschen als potenziell Kriminelle werden 

diese letztendlich davon abgehalten, frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen und an-

zunehmen. Das verstärkt die Sicherheit bei uns in Bayern nicht, sondern vermindert 

sie, Kolleginnen und Kollegen.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der GRÜNEN)

Vielleicht noch zwei oder drei grundsätzliche Bemerkungen: Erstens werden wir bei-

den Dringlichkeitsanträgen zustimmen. Ich wäre auch sehr dafür, das Ganze mit 

denen, die es letztendlich angeht, ein paar Monate, vielleicht bis in die nächste Legis-

latur hinein, zu besprechen. Kolleginnen und Kollegen, noch einmal: Psychiatrie ist 

eben kein Sammelbecken für potenziell Kriminelle, die ständig einer staatlichen Über-

wachung bedürfen. Psychisch Kranke sind auch keine Gruppe, die sich in moralischer 

Hinsicht von anderen Menschen unterscheidet oder abgrenzen lässt. Jede Frau, jeder 

Mann, Sie, ich kann psychisch krank werden. Vielen von uns wird es vielleicht passie-

ren oder ist es in irgendeiner Form irgendwann einmal im Leben schon passiert.

Die Verantwortlichen, die beiden Damen Ministerinnen, haben reagiert und zumindest 

angekündigt, unter anderem die Verweise auf den Maßregelvollzug, der den Umgang 

mit psychisch kranken Straftätern regelt, zu streichen, weil gerade diese Passagen 

Menschen, die nie straffällig geworden sind, auf eine Stufe mit verurteilten Kriminellen 

gestellt haben. Das ist so einfach nicht gegangen.

Frau Sozialministerin, Sie sagen jetzt – ich habe es vernommen –, so wolle man nun 

"hervorheben, dass Heilung gleichrangig ist mit Sicherheit"; so hat das, glaube ich, in 

der Presse gestanden. – Kolleginnen und Kollegen, ich erwarte bei diesem Psychisch-

Kranken-Hilfe-Gesetz nach wie vor eine klare Trennung zwischen Psychiatrie und Fo-

rensik. Das ist das Mindeste, das man vom Gesetzgeber erwarten darf, Frau Ministe-

rin.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Mit Ihrer Aussage "Heilung gleichrangig mit Sicherheit" zeigen Sie aber erneut, dass 

der Fokus nicht auf der Heilung Erkrankter liegt, sondern auf der Annahme, man 

müsse die Allgemeinheit – ich sage es jetzt einmal überspitzt – vor unberechenbaren 

Irren schützen. So ist es aber eben nicht, und so geht es auch nicht. Kolleginnen und 

Kollegen, ich füge einen ernsten Satz hinzu: Das sind genau die Assoziationen, die 
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sich in eine lange dunkle Tradition der Psychiatrie einreihen, in der psychisch Kranke 

stigmatisiert, ausgegrenzt, vernachlässigt und verfolgt wurden.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, vom Bild des potenziell gefährlichen Irren rü-

cken Sie durch ein paar geänderte Formulierungen des Gesetzestextes nicht ab. Wir 

FREIEN WÄHLER erwarten substanzielle Verbesserungen und Veränderungen, um 

dem Ganzen überhaupt zustimmen zu können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich frage mich auch, warum diese Diskussion so dringend ist und unmittelbar vor der 

Landtagswahl kommt. Wir haben fünf Jahre gebraucht, um das jetzt auf diese paar 

Wochen zu fokussieren. Natürlich ist es die Landtagswahl. 2008 war die absolute 

Mehrheit dahin. 2013 hat man sie wieder zurückgewonnen, und zwar vor allem mit 

dem Slogan "Maut gegen Ausländer" oder "Maut für Ausländer". Wo ist die Maut für 

Ausländer, Kolleginnen und Kollegen?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Seit zwei Jahren werden jetzt – so sehe ich es – Ängste geschürt. Es wurde von einer 

Asylantenflut und von einer "Herrschaft des Unrechts" gesprochen. Aus Ihrer Denke 

heraus ist das alles eigentlich logisch. Jetzt kommt die Sicherheitshysterie, und gleich-

zeitig Ängste schüren und Lösungen anbieten heißt, Landtagswahlen gewinnen. Kolle-

ginnen und Kollegen, das ist das, was ich Ihnen ankreide, und der Grund, warum man 

dieses Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in dieser Form auf keinen Fall durchgehen 

lassen kann. Ihre Argumentation ist schlüssig, aber Sie sollten sich nicht täuschen. 

Die Menschen in Bayern haben das Ganze mittlerweile erkannt und werden das sehr 

wohl zu werten wissen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Kolleginnen und Kollegen, wenn das, was angekündigt ist, jetzt so kommt, werden wir 

das dann vorliegende Gesetz trotzdem weiter konstruktiv begleiten. Am liebsten wür-
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den aber auch wir sehen, dass es zurückgezogen wird. Deshalb werden wir den An-

trägen von SPD und GRÜNEN zustimmen. Der Gesetzentwurf, vorgelegt vom – ich 

sage jetzt einmal – Geist einer alten Partei, hat den alten repressiven Geist der Psy-

chiatrie geatmet. Wir FREIEN WÄHLER werden dem so nicht zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Zurufe von den FREIEN WÄHLERN: 

Bravo!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Vetter. – Liebe Kol-

leginnen und Kollegen, Ich gebe bekannt, dass die SPD zu ihrem Dringlichkeitsantrag 

auf Drucksache 17/22067 – das ist der Antrag, der gerade debattiert wird – namentli-

che Abstimmung beantragt hat. – Die nächste Rednerin ist die Kollegin Claudia 

Stamm. Bitte schön, Frau Stamm.

Claudia Stamm (fraktionslos): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Das von der CSU vorgelegte Psychiatriegesetz – ich weigere mich, 

in diesem Zusammenhang von einem Hilfegesetz zu sprechen – ist definitiv nicht ak-

zeptabel. Es braucht eine Reform des Psychiatrieunterbringungsgesetzes; das stimmt. 

Das ist jedoch weder ein Wurf noch ein Entwurf gewesen. Es braucht ein ausgewoge-

nes Gesetz, das den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und vor allem das Wohl der 

Patientinnen und Patienten in den Blick nimmt. Es darf auf keinen Fall eine Stigmati-

sierung von psychisch Kranken geben, und die schon gegebene Stigmatisierung psy-

chisch Kranker darf jene nicht daran hindern, sich Hilfe zu holen.

Es gilt nicht, Freiheiten noch mehr einzuschränken, sondern die Einrichtungen und 

deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich vernünftig auszustatten. Hilfe für psy-

chisch Kranke heißt eine frühe und qualitativ gute Therapie. Damit sieht es in Bayern 

mau aus. Wer für jemanden schon einmal einen Platz gebraucht hat, weiß, wie lange 

die Wartezeiten teilweise sind.

Dieses Gesetz hat, wie auch das Polizeiaufgabengesetz, bei der Anhörung im Land-

tag und im Vorfeld sehr hohe Wellen geschlagen. Aufgrund dieses Drucks, aber auch 
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aufgrund der Expertise der CSU-Mitglieder auf der Bezirksebene hat die Staatsregie-

rung verkündet – übrigens zeitgleich zur Expertenanhörung; wahrscheinlich ebenfalls 

ein Novum in diesem Hause – nachzubessern. Unter anderem hatte Ministerpräsident 

Markus Söder ankündigen lassen, dass die Datei wegkommen solle. Wie aber vorhin 

schon angesprochen, frage auch ich mich, wo diese Änderungen bleiben. Waren 

diese Ankündigungen nur dafür da, um – genauso wie beim Polizeiaufgabengesetz – 

die Wogen zu glätten, indem eben einmal eine Kommission nach Verabschiedung des 

Gesetzes angekündigt wird?

Innerhalb kurzer Zeit legen Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, 

dem Landtag hier Gesetzentwürfe auf den Tisch, die nicht durchdacht und wahr-

scheinlich sogar verfassungsfeindlich sind, und kündigen bei all diesen Gesetzen Än-

derungen an, die jetzt nicht kommen. Psychiatriegesetz und PAG atmen den gleichen 

Geist – der Kollege Vetter hat das auch gerade gesagt –: den Geist von Repression, 

Bevormundung und Überwachung. Wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und Dialogbe-

reitschaft signalisieren, sollten Sie den Ankündigungen aber einfach einmal Taten fol-

gen lassen. Ich halte den Antrag der SPD für absolut zustimmungsfähig; mehr oder 

weniger verschwurbelt haben Sie, Kollege Imhof, das auch gesagt. Vielleicht entkräf-

ten Sie die Skepsis an Ihrer Glaubwürdigkeit dadurch, dass Sie dem Antrag der SPD 

zustimmen.

(Beifall bei Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Stamm. – Unsere 

nächste Rednerin ist für die Staatsregierung Frau Staatsministerin Schreyer. Bitte 

schön, Frau Schreyer.

Staatsministerin Kerstin Schreyer (Familie, Arbeit und Soziales): Sehr geehrte Frau 

Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor einigen Wochen hätte ich Herrn Vet-

ter mit seiner Rede verstanden. Die Punkte, die er aber jetzt anspricht, sind eigentlich 

Protokollauszug
132. Plenum, 15.05.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 22

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000321.html


schon abgeräumt. Herr Vetter, ich verstehe das noch nicht genau. Wir haben gesagt, 

wir wollen auf die Unterbringungsdatei verzichten.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Karl Vetter (FREIE WÄHLER))

Wir haben klar formuliert, dass wir keinen Verweis aus dem Maßregelvollzug in das 

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz wollen. Auch die sprachliche Ausgestaltung war deut-

lich formuliert, wonach die Hilfe, genauso wie der Bereich, den wir zu regeln haben, 

voranstehen muss. Außerdem haben wir gesagt, dass wir die Besuchskommissionen 

weiterhin wollen. Insofern sind die Punkte eigentlich enthalten.

Ich möchte deutlich sagen – der Kollege Imhof hat es auch schon ausformuliert –: Wir 

befinden uns jetzt im parlamentarischen Verfahren, und dabei ist es klug, miteinander 

zu überlegen, wie man die Wege so geht, dass man eine entsprechende Gesetzesän-

derung vornimmt. Ich vertraue dabei darauf, dass die Gesundheits- und Sozialpolitiker 

die Dinge, die es abzuarbeiten gibt, mit Verstand abarbeiten.

Herr Vetter, Sie hatten formuliert, Sie würden das Verfahren gerne noch etwas in die 

Länge ziehen. Ich sage Ihnen ehrlich, dass das genau der Punkt ist. Es war wichtig, 

das jetzt hineinzubringen, damit das Parlament handeln kann. Wir haben irgendwann 

ein Ende der Legislatur, und bei einem Hinauszögern würden alle Hilfeformen, die das 

Gesundheitsministerium unter Federführung von Melanie Huml entwickelt hat, hinten 

herunterkippen und könnten nicht starten. Das wäre sehr schade, und deshalb ist es 

wichtig, das zunächst hineinzubringen. Danach muss man sehen, welche Bereiche 

man noch einmal abarbeiten oder verändern möchte.

Das Ziel beim Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz muss sein, die psychiatrische Versor-

gung der Menschen zu verbessern. Das ist das zentrale Anliegen. Dennoch haben wir 

seit 1992 die Situation, dass die öffentlich-rechtliche Unterbringung angepasst werden 

muss. Dazu gibt es Rechtsprechung. Es hilft alles nichts, wir können uns um diesen 

Bereich nicht drücken, sondern müssen ihn abarbeiten. Wichtig ist, das einerseits ge-

setzeskonform und anhand der vorhandenen Rechtsprechung zu machen, anderer-
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seits trotzdem den Menschen gerecht zu werden. Diese Hilfeformen müssen kommen, 

und es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass in dieser Legislatur noch ein gutes Psy-

chisch-Kranken-Hilfe-Gesetz entsteht. Es ist auch klug, das mit allen Fraktionen ge-

meinsam zu entwickeln.

Diese Anträge enthalten sehr viele Punkte, und ich verstehe den Kollegen Imhof gut; 

er kann nicht alle innerhalb von ein paar Minuten abwägen oder abfedern.Deswegen 

bitte Sie, sich zu überlegen, wie Sie mit Ihren Anträgen umgehen: Wollen Sie sie 

heute durchziehen, oder wollen Sie ins Gespräch mit allen Fraktionen gehen, damit 

parteiübergreifend etwas entstehen kann, was dem Ganzen noch mehr Rechnung 

trägt, als es jetzt der Fall ist.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Staatsministerin. Bitte blei-

ben Sie noch. Zu einer Zwischenbemerkung hat sich der Kollege Leiner gemeldet.

Ulrich Leiner (GRÜNE): Frau Ministerin, wir sind aus unserer Erfahrung heraus kri-

tisch und glauben nicht, dass das Gesetz so geändert wird, dass wir ihm zustimmen 

können. Sie sind vielleicht die falsche Ansprechpartnerin, aber über Wochen haben 

wir an einem Runden Tisch, der vorbildlich war, diese Gesetzesvorlage beraten und 

auch darüber beraten, wie wir diese Gesetzgebung durchführen können. Den ersten 

Teil des Gesetzes kann man so lassen. Dabei bleiben wir. Dazu haben wir nur kleine 

Änderungsvorschläge. Der zweite Teil ist aber dem nicht gerecht geworden, was wir 

vorher mit allen Experten an Runden Tischen wochenlang besprochen haben.

Jetzt kommen die CSU-Fraktion und die Bayerische Staatsregierung und sagen uns: 

Wir sind dabei und machen es. Wir haben es über Monate schon gemacht. Das Er-

gebnis im Unterbringungsteil ist nichts anderes als erbärmlich. Deswegen sind wir so 

kritisch und so skeptisch, und wir hoffen, dass das Gesetz auf einen guten Weg 

kommt; denn so, wie es uns jetzt vorliegt, insbesondere bei dem Tenor des Unterbrin-

gungsteiles, ist es für die Menschen und Kranken bei uns nicht akzeptabel.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Leiner. – Frau 

Staatsministerin, bitte.

Staatsministerin Kerstin Schreyer (Familie, Arbeit und Soziales): Herr Kollege Lei-

ner, manchmal rentiert es sich, ein Stück vom Gas zu gehen und zu überlegen, wie 

man das Problem löst. Ich kann manche Kritikpunkte durchaus nachvollziehen. Ich 

saß nicht an den Runden Tischen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass die Fragen 

des Unterbringungsgesetzes nicht einfach zu lösen sind. Das wissen wir alle miteinan-

der. Diese Fragen sind mit vielen Ängsten und vielen Sorgen verbunden. Wenn man 

die Regelungen des Unterbringungsteils abschichtet, erkennt man, dass es um einen 

sehr kleinen Teil von Menschen geht. Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Men-

schen in Bayern, die alle Hilfeformen, die wir jetzt etablieren können, durchlaufen 

haben und trotzdem die Kurve nicht kriegen, im dreistelligen Bereich liegt. Es geht um 

die Kranken, die zwangsuntergebracht werden, die sich trotz mehrfacher Versuche 

nicht bereit erklären und bei denen wir eine Fremdgefährdung unterstellen. Wir gehen 

nicht einmal von der Selbstgefährdung aus, sondern unterstellen eine Fremdgefähr-

dung. Wenn Sie merken, wie viel ich schon abschichten muss, um überhaupt zu einer 

Antwort zu kommen, wissen wir beide, dass es um einen kleinen Teil der psychisch 

Kranken geht. Aber für diesen Teil brauchen wir Regelungen.

Wir brauchen für diesen Teil zwar wertschätzende, aber auch in der Ansage klare Re-

gelungen, weil wir vor diesem Teil der Menschen die Bevölkerung schützen müssen. 

Sie hören bitte heraus, dass wir für diesen kleinen Teil Regelungen brauchen. Es ist 

so schade, dass der weit überwiegende Teil des Gesetzes, nämlich die Regelungen 

über die Hilfen, in der Debatte nicht das Gewicht bekommt, das er bräuchte, weil wir 

so sehr über die Unterbringung diskutieren.

Deshalb noch einmal: Wir haben die Änderungen eingegeben, und jetzt wären wir an 

dem Punkt, dass die Fraktionen miteinander, vielleicht mit möglichst wenig Schaum 
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vor dem Mund und mit möglichst viel Sachkenntnis, überlegen, an welchen Stellen wir 

helfen können. Ich höre deutlich heraus, dass es Ihnen darum geht, die Vorschriften 

mit zu entwickeln. Der Kollege Imhof hat alle Zeichen dieser Welt gesetzt. Gehen Sie 

aufeinander zu. Schauen Sie, welchen Weg Sie miteinander gehen können. Dann ent-

wickeln wir die Bestimmungen.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Staatsministerin. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Die Frist für die 

namentliche Abstimmung ist jedoch noch nicht abgelaufen. Deshalb werden wir die 

Abstimmung zu diesem Punkt nach der Debatte über den nächsten Dringlichkeitsan-

trag durchführen.

Ich gebe jetzt schon einmal bekannt, dass zum Dringlichkeitsantrag unter Nummer 6 

"Umweltgift PFOA und PFOS: Säuglinge und Kinder vor gesundheitlichen Gefahren 

schützen – Transparenz herstellen!" auf Drucksache 17/22071 ebenfalls namentliche 

Abstimmung beantragt worden ist.

(...)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Wir kommen nun zurück zu den Abstimmungen 

unter Punkt 2 der Tagesordnung, von denen eine in namentlicher Form erfolgt. Ich 

lasse zunächst in einfacher Form abstimmen über den Dringlichkeitsantrag der Abge-

ordneten Schulze, Hartmann, Celina und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) auf Drucksache 17/22082, "Komplette Überarbeitung des Entwurfes 

des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes – für ein modernes entstigmatisierendes Hilfe-

Gesetz für psychisch Kranke in Bayern". Wer diesem Dringlichkeitsantrag zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion BÜND-

NIS 90/ DIE GRÜNEN und die FREIEN WÄHLER und die fraktionslosen Kollegen 

Muthmann, Felbinger und Claudia Stamm. Gegenstimmen! – Die CSU-Fraktion. 
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Stimmenthaltungen! – Die SPD-Fraktion. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abge-

lehnt.

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag auf 

Drucksache 17/22067. Das ist der Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Rinders-

pacher, Waldmann, Rauscher und anderer und Fraktion (SPD) betreffend "Behand-

lung und Hilfe statt Zwang und Stigmatisierung – Für ein Bayerisches Psychisch-Kran-

ken-Hilfe-Gesetz, das seinen Namen auch verdient!". Die Urnen stehen bereit. Mit der 

Abstimmung kann begonnen werden. Sie haben fünf Minuten Zeit. – Wir haben noch 

eine halbe Minute. Sie können schon mal langsam die Plätze wieder einnehmen.

(Namentliche Abstimmung von 17.54 bis 17.59 Uhr)

Die Abstimmung ist geschlossen. Das Ergebnis wird außerhalb des Plenarsaals ermit-

telt und später bekannt gegeben. Bitte nehmen Sie die Plätze wieder ein, damit wir 

fortfahren können.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Bitte nehmen Sie die Plätze wieder ein. – Vielen Dank.

Präsidentin Barbara Stamm: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf jetzt noch die 

Ergebnisse von zwei namentlichen Abstimmungen bekannt geben, zunächst das Er-

gebnis zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Rinderspacher, Waldmann, Rau-

scher und anderer und Fraktion (SPD) auf Drucksache 17/22067 betreffend "Behand-

lung und Hilfe statt Zwang und Stigmatisierung – Für ein Bayerisches Psychisch-

Kranken-Hilfe-Gesetz, das seinen Namen auch verdient!". Mit Ja haben 67 gestimmt, 

mit Nein haben 84 gestimmt, Stimmenthaltungen gab es keine. Damit ist dieser Dring-

lichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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